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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE)  
 
 
Jugendarrest in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 6/7263 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung  
 

1. Wie setzte sich in den letzten fünf Jahren die Gruppe der Arrestanten in 
der Jugendarrestanstalt Halle zusammen? Bitte nach Deliktart und Ar-
restdauer aufschlüsseln. 

 
Auf die anliegende Übersicht wird Bezug genommen. 
 
Zur Erläuterung bemerke ich Folgendes: 
 
Auf der ersten Seite der Anlage 1 findet sich jeweils die Anzahl der Vollstreckungser-
suchen, aufgeteilt nach der jeweiligen Grundlage des Arrestes. Im Zusammenhang 
mit den Schulschwänzern ist die dritte Spalte von Interesse („Owi“). Hierbei handelt 
es sich praktisch ausschließlich um Arreste wegen Verstößen gegen die Schulpflicht. 
 
Auf Seite 2 der Anlage findet sich jeweils eine Aufschlüsselung nach Deliktsarten. 
Die Schulschwänzerarreste fallen in die Kategorie 17 „Sonstiges“. Bis auf vereinzelte 
Ausnahmen werden davon im Wesentlichen nur die Schulschwänzerarreste erfasst. 
 
Seite 3 der Anlage enthält jeweils eine Aufschlüsselung nach der Arrestdauer. Die 
Terminologien sind § 16 JGG entnommen. Der Freizeitarrest wird für die wöchent-
liche Freizeit - typischerweise am Wochenende - verhängt. Unter Kurzarrest ist an-
derweitiger, tageweise bemessener Arrest zu verstehen. Dauerarrest beträgt mindes-
tens eine Woche und höchstens vier Wochen. 
 
Eine darüber hinaus gehende Aufschlüsselung der Arrestdauer erfolgt nicht.  
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2.  Wie schätzt die Landesregierung den Umstand ein, dass sich insbe-
sondere eine hohe Anzahl von Arrestanten aufgrund einer Ordnungs-
widrigkeit gemäß Schulgesetz des Landes Sachsen- Anhalt in der Ar-
restanstalt befand bzw. befindet? 

 
Aus der Antwort zu Frage 1. und den dazu beigefügten Übersichten ergibt sich, dass 
die Ordnungswidrigkeiten nach dem Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt inzwi-
schen ca. ein Drittel der den Jugendarrest begründenden Anlasstaten darstellen. Das 
Kultusministerium hat vor diesem Hintergrund bereits im Mai 2010 einen aus dem 
Jahr 2005 stammenden Runderlass zum „Umgang mit Schulverweigerung in Sach-
sen- Anhalt“ aktualisiert und in diesem Zusammenhang eine Handlungsanleitung für 
Schulen normiert, die unter anderem die sofortige Erfassung von Fehlzeiten, die Ein-
beziehung der Eltern sowie die Meldung der Ordnungswidrigkeit vorsieht (Anlage 2). 
Die Handlungsanleitung betont überdies, dass das Handeln stets durch eine am Ein-
zelfall ausgerichtete pädagogische Lösungssuche begleitet werden muss. Dement-
sprechend sieht Punkt 3.5. der Handlungsanleitung vor, dass in Abstimmung zwi-
schen Ordnungsamt, Schule und Landesverwaltungsamt entschieden wird, ob und 
ggf. wann die Schulpflichtverletzung geahndet wird. 
 

3. Welche Zeiträume bestehen zwischen Tathandlung und Arrestantritt 
- insbesondere bei Ordnungswidrigkeiten nach dem Schulgesetz? 

 
Die Schulpflichtverstöße liegen zwischen einem und drei Jahren zurück. Die Voll-
streckung kann bis maximal drei Jahre nach Bestandskraft des Bußgeldbescheides 
(§ 34 Abs. 1 Nr. 2 OwiG) bzw. maximal ein Jahr nach Rechtskraft des Arrestbe-
schlusses (§ 87 Abs. 4 JGG) erfolgen. 
 
Zum Hintergrund führt das Kultusministerium Folgendes aus: Haben pädagogische, 
sozialpädagogische unter anderem Unterstützungen keine Abhilfe schaffen können, 
kann die Schulpflichtverletzung als Ordnungswidrigkeit (§ 84 SchulG LSA) geahndet 
werden. Zuständig dafür sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Wird die Geld-
buße nicht beglichen, erfolgt eine Weiterleitung an die Jugendgerichte in Form eines 
Antrages auf Umwandlung der festgesetzten Geldbuße in gemeinnützige Arbeits-
stunden gemäß § 98 Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG). Durch das Jugendgericht 
wird nach Anhörung des/der Betroffenen statt der Geldbuße gemeinnützige Arbeit 
auferlegt, die nach näherer Weisung der Jugendgerichtshilfe zu erbringen ist. Wer-
den weder die Geldbuße gezahlt noch die gemeinnützigen Arbeitsstunden erbracht, 
verhängt das Jugendgericht nach nochmaliger Anhörung des/der Betroffenen gemäß 
§ 98 Abs. 2 OwiG Beugearrest bis maximal eine Woche je Bußgeldentscheidung. 
Sodann werden landesweit die Bußgeldakten an die Jugendarrestanstalt Halle mit 
dem Ersuchen weitergeleitet, den Arrest entsprechend des jugendgerichtlichen Be-
schlusses zu vollstrecken.  
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4. In wie vielen Fällen erfolgte in den Schuljahren 2009/2010 und 

2010/2011 eine Zuführung zur Schule im Sinne von § 44a Schulgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt? Antwort bitte nach Schülerinnen und 
Schülern, Schuljahrgängen und Schulformen im Sinne von § 3 Abs. 2 
Schulgesetz des Landes Sachsen- Anhalt sowie nach Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten gliedern. 

 
Das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt regelt in den §§ 23 bis 44a die Schul-
pflicht für Kinder und Jugendliche. Die Verantwortung für den Schulbesuch liegt bei 
den Sorgeberechtigten (§ 43 Abs. 1 SchulG LSA). Schulpflichtverletzungen stellen 
eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 84 
SchulG LSA). In bestimmten Fällen kann auch eine Zuführung erfolgen (§ 44a 
SchulG LSA). Zuständig für die Durchsetzung der Schulpflicht sind nach § 44a 
SchulG LSA die Landkreise und kreisfreien Städte. 
 
Die angezeigten Schulpflichtverletzungen und die ggf. von der Ordnungsbehörde 
nach Ermittlung eingeleiteten Schritte (Bußgeldverfahren, Zwangszuführung) wurden 
bis zum Schuljahr 2009/10 durch das Landesverwaltungsamt wie folgt erfasst (vgl. 
dazu Anlage 3): 
 
• angezeigte Schulpflichtverletzungen pro Schuljahr nach Landkreisen/kreisfreien 

Städten;  
 
• durch Bußgeldverfahren und Zwangszuführungen geahndete Schulpflichtverlet-

zungen, getrennt nach Schulformen und Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. 
 

5. In wie vielen Fällen ist in den Jahren 2009/2010 und 2010/2011 gemäß 
§ 84 Schulgesetz des Landes Sachsen- Anhalt eine Ordnungswidrigkeit 
festgestellt worden? In wie vielen Fällen wurden Geldbußen verhängt 
und in welcher Höhe? In wie vielen Fällen wurde die Geldbuße in eine 
Arreststrafe umgewandelt? 

 
Auf die Antworten zu den Fragen 1. und 4. sowie die dazu beigefügten Anlagen wird 
Bezug genommen. Darüber hinaus liegen gegenwärtig keine Statistiken vor. Eine 
gesonderte Erhebung wäre mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 
verbunden. 
 

6. Welchen erzieherischen Mehrwert sieht die Landesregierung in der 
Tatsache, dass der Arrest erst nach einem sehr langen Zeitraum nach 
Tatbegehung bzw. nach Begehen der Ordnungswidrigkeit im Sinne des 
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt? 

 
Auch wenn es meist nicht gelingt, den Jugendarrest im engen zeitlichen Kontext zur 
Tathandlung zu vollziehen, erscheint es aus pädagogischer Sicht notwendig, auf ent-
sprechende Verfehlungen mit einer spürbaren Sanktion zu reagieren. Gerade bei 
jungen Menschen, deren Reife- und Sozialisationsprozess im Gegensatz zu Erwach-
senen noch nicht abgeschlossen ist, dürfen Regelverstöße nicht ungeahndet hinge-
nommen werden, da anderenfalls deren Manifestierung droht. Erfahrungen zeigen, 
dass eine frühzeitige und deutliche Reaktion auf jugendliches Fehlverhalten, das 
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letztlich als ubiquitär anzusehen ist, dazu beitragen kann, eine spätere kriminelle 
Karriere zu vermeiden. 
 

7. Welchen investiven Bedarf in naher bzw. mittelfristiger Zukunft sieht 
die Landesregierung in der Jugendarrestanstalt in Halle? Bitte nach 
Maßnahmen und Kosten darstellen. 

 
Auf der Grundlage der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben (RBBau), 
Abschnitt C (Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen), Ziffer 3, stellt 
die nutzende Verwaltung zusammen mit dem Landesbetrieb Bau (LBBau) im Rah-
men einer Baubegehung jährlich den Baubedarf fest. 
 
In der Baubegehung am 19. Oktober 2011 hat der LBBau den investiven Bedarf 
(Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) für die Grundsanierung des Gebäudes 
der Jugendarrestanstalt Halle auf mindestens 600.000 € geschätzt. 
 

8. Wie viel Personal war bzw. ist in welchem Zeitumfang in der Jugendar-
restanstalt vorhanden? Bitte nach Professionen darstellen. 

 
Der Jugendarrestanstalt Halle sind insgesamt zehn Planstellen zugewiesen, davon 
acht Planstellen für Bedienstete des Allgemeinen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 
bei Justizvollzugseinrichtungen (Laufbahngruppe 1), eine Planstelle des Sozialen 
Dienstes und eine Planstelle des Allgemeinen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei 
Justizvollzugseinrichtungen (Laufbahngruppe 2). 
 
Am 1. Dezember 2011 waren diese Planstellen bis auf eine des Allgemeinen Voll-
zugs- und Verwaltungsdienstes (Laufbahngruppe 1) besetzt.  
 
Mit Ausnahme der Sozialarbeiterin, die in Teilzeit mit einem Anteil von 0,5 tätig ist, 
sind alle Bediensteten der Jugendarrestanstalt Halle in Vollzeit (40 Stunden/Woche) 
tätig.   
 

9. Wie wird der in § 90 Jugendgerichtsgesetz gesetzliche Auftrag des 
Vollzuges des Jugendarrestes, wie insbesondere das Wecken des Ehr-
gefühls des Jugendlichen und das eindringliche Bewusstseinmachen, 
dass er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen hat, realisiert? 
Wie wird der Vollzug des Jugendarrestes erzieherisch gestaltet? Wie 
wird den Jugendlichen geholfen, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die 
zur Begehung der Straftat beigetragen haben?   

 
Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die Antwort zu Frage 6. sowie das Konzept 
des Jugendarrestvollzuges in Sachsen-Anhalt Bezug genommen, das der Fraktion 
Die LINKE bereits anlässlich der Beantwortung der Kleinen Anfrage KA 6/7143 vor-
gelegt worden ist. 
 
Weiterer Bestandteil des Behandlungs- und Betreuungsprogramms sind regelmäßige 
sportliche Aktivitäten sowie jeden Dienstag eine Trainingseinheit für Atemübungen 
und Konzentrationsübungen mit dem vietnamesischen Großmeister Chu Than  
Cuong, der bereits in früheren Jahren mit dem Jugendstrafvollzug zusammengear-
beitet hat. 
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Darüber hinaus werden durch ehrenamtlich tätige Personen - vermittelt durch die 
Freiwilligenagentur Halle - regelmäßig weitere Maßnahmen angeboten, so unter an-
derem Entspannungskurse, PC-Grundlagenkurse, zusätzliche Sportangebote, Mu-
seums- und Bibliothekenbesuche sowie Besuche sonstiger Institutionen wie bei-
spielsweise des MDR Halle. 
 
Schließlich finden im Jugendarrest wechselnde Projekte statt. Zu nennen sind in die-
sem Zusammenhang zum einen ein für das Jahr 2012 geplantes Projekt mit der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in dessen Rahmen rudimentäre schulnahe 
Grundkenntnisse vermittelt werden sollen. Die Themengebiete umfassen dabei unter 
anderem Regeln der schriftlichen Kommunikation/Rechtschreibung, Bewerbungstrai-
nings, Mathematik, Allgemeinwissen, Verwaltungslehre (welche Behörde ist für was 
zuständig?) und Schuldenberatung. Ein weiteres Projekt zum Thema „Sexualpäda-
gogik und Familienplanung“, das in Kooperation mit der Hochschule Merseburg 
durchgeführt werden soll, befindet sich in Vorbereitung.  
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